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1. Einleitung 

Der vorliegende Sachstand befasst sich mit verschiedenen Fragen zum Thema „Haushaltsabfälle 
in Deutschland“. 

Haushaltsabfälle sind bestimmte Siedlungsabfälle, die in der Regel überwiegend in privaten 
Haushalten anfallen, wie Hausmüll, Sperrmüll, Verpackungen, Garten- und Parkabfälle.1 

2. Gesetzeslage 

Die Abfallwirtschaft ist nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 Var. 1, Art. 72 GG Teil der konkurrierenden 
Gesetzgebung. Die Länder dürfen dementsprechend von der Regelungskompetenz nur Gebrauch 
machen, wenn und soweit der Bundesgesetzgeber nicht bereits eine Regelung getroffen hat.  

Auf Bundesebene ist insbesondere das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)2 zu beachten. § 17 
Abs. 1 des KrWG verpflichtet Erzeuger oder Besitzer von privaten Haushaltsabfällen, diese den 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu überlassen, sofern eine eigene Verwertung nicht 
möglich ist. Eine Gebührenregelung enthält das Gesetz nicht. Regelungen für spezifische Pro-
duktabfälle finden sich zudem im Verpackungsgesetz (VerpackG)3, in der Altfahrzeug-Verord-
nung (AltfahrzeugV)4, im Batteriegesetz (BattG)5 sowie im Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
(ElektroG)6. Zudem bestehen umfangreiche europarechtliche Vorgaben.7 

Die Länder können im Sinne der konkurrierenden Gesetzgebung eigene Regeln zur Abfallwirt-
schaft treffen. Dabei haben die Länder wiederum das Recht der Gemeinden und Landkreise auf 
kommunale Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG) zu beachten.8 Daher gibt es in den Län-
dern verschiedene Gesetze und Verordnungen, die die demokratisch gewählten Organe der Kom-
munen (i.d.R. Kreistag, Stadtrat, Stadtverordnetenversammlung) dazu ermächtigen, sich eigene 
Satzungen über die Sammlung und Aufbereitung von haushaltsnah anfallenden Abfällen zu ge-
ben. So enthalten Abfallsatzungen beispielsweise Regelungen zum Anschluss- und Benutzungs-
zwang. Gebühren für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung werden auf Grundlage von 

 

1 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Glossar/haushaltsabfaelle.html.  

2 https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/. 

3 https://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/.  

4 https://www.gesetze-im-internet.de/altautov/.  

5 https://www.gesetze-im-internet.de/battg/. 

6 https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/.  

7 Eine Übersicht findet sich etwa beim Umweltbundesamt: https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-
ressourcen/abfallwirtschaft/abfallrecht. 

8 Siemers/Seppelt, in: PdK MV E-4a, § 6 KAG M-V 9.1, https://beck-online.beck.de/Bcid/Y-400-W-PdK-MV-
E4aMV-G-MVKAG-P-6-S-170. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Glossar/haushaltsabfaelle.html
https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/
https://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/
https://www.gesetze-im-internet.de/altautov/
https://www.gesetze-im-internet.de/battg/
https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/
https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/abfallrecht
https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/abfallrecht
https://beck-online.beck.de/Bcid/Y-400-W-PdK-MV-E4aMV-G-MVKAG-P-6-S-170
https://beck-online.beck.de/Bcid/Y-400-W-PdK-MV-E4aMV-G-MVKAG-P-6-S-170


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 5 - 3000 - 013/24 

Seite 5 

kommunalen Abfallgebührensatzungen erhoben.9 Die Landesabfallgesetze betreffen im Wesentli-
chen Fragen des Vollzugs, z. B. die Bestimmung der entsorgungspflichtigen Körperschaften und 
der im Abfallbereich zuständigen Behörden.10 

3. Pro-Kopf-Aufkommen an Haushaltsabfällen im Jahr 2022 

Das Aufkommen an Haushaltsabfällen in Deutschland ist im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 
rund 3,3 Mio. Tonnen (8,2 %) auf 37,0 Mio. Tonnen gesunken. Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes (Destatis) war das Aufkommen an Haushaltsabfällen nach vorläufigen Ergebnissen 
damit um 1,1 Mio. Tonnen (2,8 %) niedriger als im Jahr 2019 (38,0 Mio. Tonnen), nachdem es in 
den Jahren 2020 (39,6 Mio. Tonnen) und 2021 (40,3 Mio. Tonnen) angestiegen war. Der Rückgang 
der Gesamtabfallmenge aus Haushalten ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Bevölkerung 
im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um knapp 1,1 Mio. Menschen gewachsen ist. Pro Kopf wur-
den im Jahr 2022 rund 438 Kilogramm Haushaltsabfälle eingesammelt, knapp 46 Kilogramm we-
niger als im stark von der Corona Pandemie beeinflussten Jahr 2021 (484 Kilogramm) und 19 Ki-
logramm weniger als im Jahr 2019 (457 Kilogramm). Das Pro-Kopf-Aufkommen an Haushaltsab-
fällen ist damit auf den niedrigsten Stand seit dem Beginn der Erhebung im Jahr 2004 gesun-
ken.11 

Haushaltsabfälle ohne Elektroaltgeräte 2022 (vorläufiges Ergebnis):12 

 Kilogramm 
pro Kopf In Prozent 

Hausmüll 151 34,5 % 

Getrennt erfasste Wertstoffe 137 31 % 

Getrennt erfasste organische 
Abfälle (Bioabfälle) 

117 27 % 

Sperrmüll 31 7 % 

Sonstige Abfälle 2 0,5 % 

Gesamt 438 100 % 
 

Der stärkste Rückgang um 1,3 Mio. Tonnen (11,4 %) im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr ist bei 
den Bioabfällen zu verzeichnen. Diese setzen sich aus Abfällen aus der Biotonne sowie Garten- 
und Parkabfällen zusammen und machten 9,9 Mio. Tonnen aus (2021: 11,2 Mio. Tonnen). Weni-
ger Bioabfälle pro Einwohner wurden zuletzt im Jahr 2013 gesammelt (112 Kilogramm). Haus- 

 

9 https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/abfallrecht.  

10 https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/abfallrecht.  

11 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Abfallwirtschaft/_inhalt.html.  

12 Eigene Darstellung nach Angaben von Destatis (2024), https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilun-
gen/2023/12/PD23_484_321.html.  

https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/abfallrecht
https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/abfallrecht
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Abfallwirtschaft/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/12/PD23_484_321.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/12/PD23_484_321.html
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und Sperrmüll machten im Jahr 2022 mit rund zwei Fünfteln (41 % bzw. 15,3 Mio. Tonnen) den 
größten Teil des gesamten Aufkommens an Haushaltsabfällen aus. Gegenüber 2021 sank das Auf-
kommen im Vergleich zu 2021 um 1,0 Mio. Tonnen (6,4 %). Mit 181 Kilogramm pro Kopf (2021: 
196 Kilogramm pro Kopf) erreichte das Aufkommen an eingesammeltem Haus- und Sperrmüll im 
Jahr 2022 den niedrigsten Wert seit dem Beginn der Erhebung im Jahr 2004. Die Menge an ge-
trennt eingesammelten Wertstoffen, zu denen unter anderem Papier, Pappe, Plastik- und Metall-
verpackungen oder Glas gehören, sank im Jahr 2022 um 0,9 Mio. Tonnen (7,1 %) auf 11,6 Mio. 
Tonnen (2021: 12,5 Mio. Tonnen). Mit einem Pro-Kopf-Aufkommen von 137 Kilogramm wurde 
damit auch bei den Wertstoffen der niedrigste Wert seit dem Beginn der Erhebung im Jahr 2004 
erreicht (2021: 150 Kilogramm pro Kopf).13 

Nach Angaben der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) und dem Umweltbundesamt 
(UBA) betrug die werkstoffliche Recyclingquote im Jahr 2022 67,5 Prozent (Stand: Dezember 
2023).14  

Im Jahr 2023 wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA) eine Teilstudie zum Thema “Pra-
xis der Sortierung und Verwertung von Verpackungen im Sinne des § 21 VerpackG 2021/2022” 
publiziert, in der die Praxis der Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfällen analysiert 
wird und Empfehlungen formuliert werden. Die Zusammenfassung der Studie ist auch in engli-
scher Fassung verfügbar.15 

4. Abfallmenge nach Einwohnerzahl 

Statistische Angaben zu Haushaltsabfallmengen und Einwohnerzahlen (EW) liegen in Deutsch-
land in der regionalen Tiefe „Kreise und kreisfreie Städte“ vor.16 Die folgenden Tabellen sind ei-
gene Zusammenstellungen basierend auf verschiedenen Statistiken von Destatis für das Jahr 2021 
und führen in den Kategorien „Bis 100.000 EW“, „100.000 bis 500.000 EW“ und „Mehr als 
500.000 EW“ die fünf Kreise bzw. kreisfreien Städte mit dem niedrigsten Abfallaufkommen je 
Einwohner auf.  

  

 

13 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/12/PD23_484_321.html.  

14 https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/Auswertungen/ZSVR_Auswertung_Recyclingquoten_2018_-
_2022.pdf.  

15 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/120_2023_texte_pra-
xis_der_sortierung_und_verwertung_von_verpackungen.pdf, S. 5 f.  

16 Eine kreisfreie Stadt ist eine kommunale Gebietskörperschaft und erledigt neben den eigenen und übertragenen 
Aufgaben einer Gemeinde (Stadt, Markt) und eines Landkreises auch die Aufgaben der unteren staatlichen Ver-
waltungsbehörde namens des Staates in eigener Zuständigkeit.  
Ein Kreis/Landkreis ist nach deutschem Kommunalrecht ein Zusammenschluss von Gemeinden und eine Ge-
bietskörperschaft. Er verwaltet sein Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. 
Siehe: https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administra-
tiv/beschreibung-gebietseinheiten.pdf?__blob=publicationFile, S. 22. 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/12/PD23_484_321.html
https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/Auswertungen/ZSVR_Auswertung_Recyclingquoten_2018_-_2022.pdf
https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/Auswertungen/ZSVR_Auswertung_Recyclingquoten_2018_-_2022.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/120_2023_texte_praxis_der_sortierung_und_verwertung_von_verpackungen.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/120_2023_texte_praxis_der_sortierung_und_verwertung_von_verpackungen.pdf
https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/beschreibung-gebietseinheiten.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/beschreibung-gebietseinheiten.pdf?__blob=publicationFile
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Kreise bzw. kreisfreie Städte mit dem niedrigsten Abfallaufkommen je Einwohner in der Kate-
gorie „Bis 100.000 EW“ in 2021: 

Kreis und 

kreisfreie 

Städte 

EW-Zahl 

HH17-Ab-

fälle je EW 

(in kg) 

HH-Abfälle 

gesamt 

(in t) 

Haus- und 

Sperrmüll 

(in t) 

Getrennt 

erfasste  

organische 

Abfälle 

(in t) 

Abfälle aus 

der Bio-

tonne 

(in t) 

Biologisch 

abbaubare 

Garten- 

und 

Parkab-

fälle (in t) 

Getrennt 

erfasste 

Wertstoffe 

(in t) 

Sonstige 

Abfälle 

(in t) 

Saale-Holz-

land-Kreis 
82.513 328,8 27.132 13.409 2.416 4 2.411 11.235 72 

Tirschen-

reuth,  

Landkreis 

71.648 353,8 25.348 12.246 4.110 1.242 2.868 8.962 30 

Altmarkkreis 

Salzwedel 
81.986 372,0 30.502 12.056 5.466 3.013 2.453 12.912 68 

Garmisch-

Partenkir-

chen,  

Landkreis 

88.232 381,0 33.620 10.615 10.046 5.759 4.287 12.872 87 

Holzminden, 

Landkreis 
69.862 383,8 26.814 10.056 5.770 4.628 1.142 10.856 132 

 

Kreise bzw. kreisfreie Städte mit dem niedrigsten Abfallaufkommen je Einwohner in der Kate-
gorie „100.000 bis 500.000 EW“ in 2021: 

Kreis und 

kreisfreie 

Städte 

EW-Zahl 

HH-Abfälle 

je EW  

(in kg) 

HH-Abfälle 

gesamt 

(in t) 

Haus- und 

Sperrmüll 

(in t) 

Getrennt 

erfasste  

organische 

Abfälle 

(in t) 

Abfälle aus 

der Bio-

tonne 

(in t) 

Biologisch 

abbaubare 

Garten- 

und 

Parkab-

fälle (in t) 

Getrennt 

erfasste 

Wertstoffe 

(in t) 

Sonstige 

Abfälle 

(in t) 

Gotha, Land-

kreis 
133.825 304,5 40.744 14.402 8.084 4.469 3.616 18.144 113 

Tübingen, 

Landkreis 
229.806 349,7 80.361 23.144 24.967 10.470 14.497 32.154 96 

Rostock, 

Landkreis  
217.796 361,0 78.626 37.932 7.420 4.427 2.993 33.173 101 

 

17 HH – Haushalt. 
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Kreis und 

kreisfreie 

Städte 

EW-Zahl 

HH-Abfälle 

je EW  

(in kg) 

HH-Abfälle 

gesamt 

(in t) 

Haus- und 

Sperrmüll 

(in t) 

Getrennt 

erfasste  

organische 

Abfälle 

(in t) 

Abfälle aus 

der Bio-

tonne 

(in t) 

Biologisch 

abbaubare 

Garten- 

und 

Parkab-

fälle (in t) 

Getrennt 

erfasste 

Wertstoffe 

(in t) 

Sonstige 

Abfälle 

(in t) 

Offenbach 

am Main, 

kreisfreie 

Stadt 

131.295 369,5 48.513 28.689 6.849 4.458 2.391 12.735 240 

Freising, 

Landkreis 
181.144 374,4 67.828 29.220 19.244 10.317 8.927 19.281 83 

 

Kreise bzw. kreisfreie Städte mit dem niedrigsten Abfallaufkommen je Einwohner in der Kate-
gorie „Mehr als 500.000 EW“ in 2021: 

Kreis und 

kreisfreie 

Städte 

EW-Zahl 

HH-Abfälle 

je EW  

(in kg) 

HH-Abfälle 

gesamt 

(in t) 

Haus- und 

Sperrmüll 

(in t) 

Getrennt 

erfasste  

organische 

Abfälle 

(in t) 

Abfälle aus 

der Bio-

tonne 

(in t) 

Biologisch 

abbaubare 

Garten- 

und 

Parkab-

fälle (in t) 

Getrennt 

erfasste 

Wertstoffe 

(in t) 

Sonstige 

Abfälle 

(in t) 

Frankfurt 

am Main, 

kreisfreie 

Stadt 

759.224 374,7 284.446 171.339 35.410 30.412 4.997 77.150 548 

Dresden, 

kreisfreie 

Stadt 

555.351 383,8 213.133 83.461 43.181 27.850 15.331 85.996 495 

München, 

kreisfreie 

Stadt 

1.487.708 386,4 574.838 330.326 84.520 52.008 32.512 158.880 1.112 

Stuttgart, 

Stadtkreis 
626.275 392,5 245.789 116.215 63.870 27.946 35.924 65.566 138 

Leipzig, 

kreisfreie 

Stadt 

601.866 411,6 247.722 109.248 40.808 22.501 18.307 97.108 558 
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5. Systembeteiligung 

5.1. Definition 

In Europa unterliegen Verpackungen der sogenannten erweiterten Produktverantwortung (Exten-
ded Producer Responsibility – EPR). Hersteller von verpackten Waren müssen dafür sorgen, dass 
ihre Verpackungen die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Konkret bedeutet dies, dass sie 
für die Vermeidung, die Wiederverwendung und Verwertung ihrer Verpackungen verantwortlich 
sind. Wer in Deutschland seine Waren in systembeteiligungspflichtige Verpackungen (Verkaufs-, 
Um- oder Versandverpackungen) befüllt und diese in Verkehr bringt, muss mit einem oder meh-
reren Systemen einen Systembeteiligungsvertrag abschließen. Mit diesem Vertrag finanzieren die 
verpflichteten Unternehmen die Entsorgung und Verwertung ihrer Verpackungen. Dieses Prinzip 
wird als Systembeteiligung bezeichnet und gilt für Verpackungen, die typischerweise beim priva-
ten Endverbraucher als Abfall anfallen.18  

5.2. Kosten 

Unternehmen, die Verkaufs-, Um-, Versand- und Serviceverpackungen mit Ware befüllen und 
vertreiben, müssen das Recycling dieser Verpackungen finanzieren. Dazu schließen sie mit einem 
Systembetreiber einen Systembeteiligungsvertrag. Die hierzu anfallenden Kosten hängen unter 
anderem von den Mengen und den Materialarten der Verpackungen ab.19 Aus diesem Grund liegt 
eine deutschlandweit vergleichende Statistik der anfallenden Kosten nicht vor. 

6. Systembetreiber 

6.1. Definition 

Die Entsorgungs- und Verwertungsleistungen werden in Deutschland bundesweit von den Ent-
sorgungssystemen erbracht. Der private Endverbraucher entsorgt seine Verpackungsabfälle nach 
Gebrauch in Gelben Säcken20/Tonnen, Papiertonnen sowie Papier- oder Glascontainern. An-
schließend werden die Verpackungen in Sortier- und Verwertungsanlagen in verschiedene Frak-
tionen sortiert und einer möglichst hochwertigen Verwertung zugeführt. Jeder Verpflichtete kann 
frei entscheiden, mit welchem System oder Systemen er einen Vertrag abschließt. Dieser Markt 
ist in Deutschland wettbewerblich organisiert. Daher gibt es verschiedene Systembetreiber. Eine 
entsprechende Liste findet sich unter: www.verpackungsregister.org/uebersicht-systeme. 

 

18 https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Themenpaketseiten/10-W_Fragen_Versand_und_Online-
handel.pdf.  

19 https://www.verpackungsregister.org/information-orientierung/themenpakete/systembeteiligung.  

20 Als „Gelber Sack“ wird in Deutschland ein dünner, gelblich-durchsichtiger Kunststoffsack bezeichnet, in dem 
Abfälle aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien im Rahmen der kommunalen Abfallsammlung entsorgt 
werden können. 

http://www.verpackungsregister.org/uebersicht-systeme
https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Themenpaketseiten/10-W_Fragen_Versand_und_Onlinehandel.pdf
https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Themenpaketseiten/10-W_Fragen_Versand_und_Onlinehandel.pdf
https://www.verpackungsregister.org/information-orientierung/themenpakete/systembeteiligung
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6.2. Erlös aus Verkauf und Verwertung 

Aufgrund der erweiterten Herstellerverantwortung für Verpackungen in Deutschland ist die 
Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfällen nach Angaben des UBA privat-
wirtschaftlich organisiert. Städte, Gemeinden und Kommunen sind hier nicht unmittelbar betei-
ligt. Es gibt aber einige finanzielle Berührungspunkte:21 

– Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonagen, die beim privaten Endverbraucher anfal-
len, werden in der Regel über die kommunale Altpapiersammlung erfasst. Die dualen Sys-
teme22 und die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger teilen sich die Kosten und Erlöse 
entsprechend dem Anteil der Verpackungsmaterialien bzw. dem Anteil der grafischen Pa-
piere (z. B. Zeitungen, Zeitschriften, Schulhefte) an der Altpapiersammlung. 

– Soweit sich duale Systeme und öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger auf eine gemein-
same Entsorgung von Wertstoffen (Verpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen) in 
einer Wertstofftonne verständigen, gelten die Aussagen zur Kosten-/Erlösverteilung analog 
zur Altpapierregelung. 

– Soweit Behälterglas (Glas-Verpackungsabfälle) über Container im öffentlichen Straßenraum 
gesammelt wird, zahlen die dualen Systeme Nebenentgelte an die Kommunen. Diese bein-
halten die Miete für die Containerstandplätze sowie die Kosten für die Reinigung der 
Standplätze. Sammlung und Verwertung des Glases erfolgen jedoch durch die Systeme 
ohne Beteiligung der Kommunen. 

– Die dualen Systeme beteiligen sich über Nebenentgelte an den Abfallberatungsmaßnahmen 
der Kommunen. Sie tragen damit die Kosten der kommunalen Abfallberatung zu Verpa-
ckungen. 

– Die dualen Systeme schreiben die Sammelleistungen aus, d. h. die Abfuhr der Gelben Sä-
cke/Tonnen und die Abfuhr der Glascontainer. Auf diese Ausschreibungen können sich 
grundsätzlich auch kommunale Entsorger bewerben. 

7. Preisangaben zu Haushaltsabfallarten 

Die Preise im Abfallbereich sind keiner Preisregulierung unterworfen und daher marktorien-
tiert.23  

Zu den Abfallarten Kunststoff, Glas, Metalle und organischer Abfall liegen den Wissenschaftli-
chen Diensten keine Preisinformationen vor. Nach Angaben der EUWID Recycling und Entsor-
gung24 lag der Preis für „Sortiertes gemischtes Altpapier“ in Deutschland im Dezember 2023 

 

21 Auskunft des UBA vom 26.01.2024. 

22 Die haushaltsnahe Sammlung und Entsorgung von Abfällen wird auch duales System genannt. 

23 Auskunft des UBA vom 26.01.2024. 

24 https://www.euwid.de/.  

https://www.euwid.de/
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schätzungsweise bei 90 bis 100 Euro pro Tonne. Die Kosten für den Transport zwischen Anfall-
stelle und Papierfabrik sind hierbei enthalten.25 

8. Erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien 

Die im März 2022 veröffentlichte EU-Textilstrategie sieht vor, dass Hersteller künftig entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette Verantwortung für ihre Produkte übernehmen sollen. Vor diesem 
Hintergrund sollen die europäischen Regelungen zur erweiterten Herstellerverantwortung für 
Textilien harmonisiert und in der Novellierung der Abfallrahmenrichtlinie verankert werden.26  

Das Umweltbundesamt hat hierzu im Rahmen eines Forschungsvorhabens vier mögliche Modelle 
der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR-Modelle) beziehungsweise Produktverantwortung 
im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) für Deutschland entwickelt und bewertet so-
wie eine Definition für Textilien und den möglichen Anwendungsbereich erarbeitet.27 

*** 

 

25 Auskunft von EUWID Recycling und Entsorgung vom 01.02.2024. 

26 https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/erarbeitung-moeglicher-modelle-der-erweiterten.  

27 Erarbeitung möglicher Modelle der erweiterten Herstellerverantwortung für Textilien, Produktverantwortungs-
modelle für Textilien (ProTex), Umweltbundesamt, Oktober 2023, https://www.umweltbundes-
amt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/146_2023_texte_protex.pdf.  

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/erarbeitung-moeglicher-modelle-der-erweiterten
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/146_2023_texte_protex.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/146_2023_texte_protex.pdf
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